
M.D. Mit dem Ziel, den bargeldlosen Zahlungs-
verkehr in Europa zu vereinheitlichen, werden 
zum 01.02.2014 die nationalen Zahlungs-
verfahren abgelöst. Die neuen einheitlichen  
SEPA-Zahlungen sind für Euro-Zahlungen in 
den 27 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, 
Norwegen, Monaco und der Schweiz nutzbar. 

Die wichtigste Neuerung für Bankkunden ist 
eine Kennziffer, die künftig alle nationalen Kon-
toangaben (in Deutschland Kontonummer und 
Bankleitzahl) ersetzt: die IBAN (International 
Bank Account Number). Für noch unbestimmte 
Zeit muss bei Überweisungen und Lastschrif-
ten auch noch der BIC (Bank Identifier Code) 
angegeben werden. Diese Kennziffern können 
dem Bankkontoauszug entnommen werden.

Mit dieser Umstellung wird ein einheitlicher 
Rechtsrahmen geschaffen. Die Ausführungs-
zeiten für Überweisungen sowie für Lastschrif-
ten werden einheitlich auf einen Tag festgelegt.  
Es gilt ein Preisgleichheitsgebot, d. h. für grenz- 
überschreitende Euro-Zahlungen werden dann 
die gleichen Gebühren erhoben wie für in- 
ländische Euro-Zahlungen.

Um für die Neuerung gerüstet zu sein, sollten 
Sie bereits jetzt damit beginnen, die Vorausset-
zungen für SEPA zu schaffen. Analysieren Sie 

die derzeit eingesetzten IT-Systeme, ob diese 
bereits SEPA unterstützen. Auf allen Rech-
nungen, Formularen, Verträgen und Erfas- 
sungsmasken sollten die IBAN/BIC-Nummern 
ergänzt werden. Sofern Sie Lastschrifteinzüge 
vornehmen, sollten Sie ausschließlich die für 
die SEPA-Lastschrift vorgeschriebenen Man-

date in Kombination mit einer Legitimation 
zum Forderungseinzug für das aktuell ange-
wandte Einzugsermächtigungsverfahren ein-
setzen und bei der Deutschen Bundesbank 
eine Gläubiger-Identifikationsnummer bean-
tragen. Vor allem die SEPA-Lastschrift ändert 
sich grundlegend im Vergleich zum gewohnten 
Abbuchungs- bzw. Einzugsermächtigungsver-
fahren. Wir empfehlen Ihnen: Setzen Sie für die 
SEPA-Umstellung mit Hilfe Ihrer Bank einen 
Projektplan auf.
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Liebe Leserinnen und Leser,

der dunkelste Winter seit Beginn der flä-
chendeckenden Wetteraufzeichnungen 
im Jahr 1951 ist bald geschafft! Freuen 
wir uns auf den Frühling, die Sonne und 
das Erwachen der Natur. 

Glaubt man den Prognosen unserer Wirt-
schaftsexperten, dann können wir bald 
mit einem wirtschaftlichen Aufschwung 
in Deutschland rechnen. Bereits im Feb-
ruar gab es gute Zeichen dafür.

Wir möchten es nicht versäumen, Ihnen 
auch für dieses Jahr Gesundheit zu wün-
schen und dass auch Ihr Unternehmen 
den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg 
erzielt.

In unserem ersten Newsletter für dieses 
Jahr haben wir wieder interessante The-
men für Sie zusammengestellt und wün-
schen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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„SEPA“-Umstellung
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Herzlichst!  
Ihr Robert Ostermann 
 Vorstand



Ergebnisse einer Befragung kleiner und mit-
telständischer Unternehmen (KMU = Umsätze 
bis unter 50 Mio. €, bis zu 499 Beschäftigte) 
aus dem Jahr 2012 zum derzeitigen Stand und 
Ausblick.

Eigene Einschätzung der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation

R.G. Zwar wurde die Lage für den Verlauf ab 
dem Jahr 2012 von Quartal zu Quartal immer 
schlechter eingeschätzt, dennoch hielten rund 
38 % der Befragten die Aussichten für gut bis 
sehr gut, 48 % für befriedigend. Als konjunktu-
relle Risiken werden bis ins Jahr 2013 vor al-
lem die Schuldenkrise in Europa (67,5 %), hohe 
Energiepreise (66,9 %) sowie hohe Rohstoff-
preise (62,3 %) angesehen. Probleme bei der 
Unternehmensfinanzierung sehen nur 20,7 %.

Welche Finanzierungsarten werden be-
vorzugt?

Über allen Umsatzgrößen hinweg liegt die In-
nenfinanzierung (aus Gewinnen, Abschreibun-
gen und Rückstellungen) an erster Stelle, ge-
folgt durch kurz- bis mittelfristige Bankkredite. 
Darlehen, Einlagen von Familien bzw. Gesell-
schaftern liegen an dritter Stelle fast gleichauf 
mit der Finanzierung durch langfristige Bank-
kredite. Lieferantenkredite und Leasing folgen 
auf den Plätzen, danach findet bereits Facto-
ring zunehmend an Bedeutung.

Gliedert man die Arten nach Branchenzuge-
hörigkeit und betrachtet insbesondere das 
Dienstleistungsgewerbe, lässt sich erkennen, 
dass Leasing (28,6 %) die langfristigen Bank-
kredite (25 %) hinter sich gelassen hat. Bei 
Factoring liegt im Branchenvergleich hier nach 
dem Groß- und Außenhandel und dem verar-
beitenden Gewerbe das Dienstleistungsge-
werbe mit 6,6 % bereits an dritter Stelle.

Gibt es Eigenkapitalschwäche bei den 
KMU?

Im Zeitraum von 1997 (Eigenkapitalquote 6 %) 
bis 2009 (20 %) haben sich die durchschnittli-
chen Eigenkapitalquoten stetig verbessert, die 
KMU konnten sogar im Vergleich zu den Groß-
unternehmen (1997 - 24,9 %, 2009 - 27,9 %) 
die besseren Entwicklungen vorweisen.

Gibt es Schwierigkeiten an Kredite zu 
kommen?

Befragt nach Veränderungen der Finanzie-
rungsbedingungen der letzten Zeit gaben 
63,6 % keine Änderungen bekannt, nur 12,4 % 
sahen die Situation verschlechtert, hauptsäch-
lich durch zögerlichere Vergabe neuer Kre-
ditlinien und höhere Risikoaufschläge durch 
die Banken. Die restlichen 24 % der Befrag-
ten sahen hingegen positive Veränderungen.  
Gemeint waren hier vorwiegend der verbes-
serte Zugang zu alternativen Finanzierungsin-
strumenten und – teils als Bedingung für die 
Erlangung solcher – Verbesserungen bei den 
Waren- und Ausfuhrkreditversicherungen (s. a. 
Anmerkung).

Vergleicht man die Summen der Bankkredite 
an Unternehmen und Selbständige der Jahre 
2001 bis 2012, so lässt sich erkennen, dass es 
zwar Schwankungen gegeben hat, dass aber 
auch der Höchststand mit 1.368 Mrd. € in 2011 
erreicht wurde, die Schätzungen für 2012 lie-
gen bei 1.380 Mrd. €. Von einem Rückzug der 

Banken aus der Mit-
telstandsfinanzierung 
kann also nicht die 
Rede sein. Den Lö-
wenanteil als Kre-
ditgeber machen 
dabei die Kredit-
banken (25,5 %) 
und die Sparkas-
sen (24,1 %) aus. 

Mittelstandsfinanzierung

Welche Rolle spielen alternative Finan-
zierungsinstrumente?

Mit zunehmender Umsatzgröße erweitern sich 
Möglichkeiten alternativer Instrumente, so 
steht jedem Unternehmen die Gewinnthesau-
rierung, Einlagen von Familien, Freunden oder 
Gesellschaftern, Leasing und auch die Finan-
zierung durch Lieferantenkredite zur Verfü-
gung. Factoring rechnet sich ab einer Umsatz-
größe von 200 T€, Mezzanine-Finanzierungen, 
Unternehmensanleihen und auch Risiko-Betei-
ligungskapital kommen eher für größere Mittel-
ständler in Betracht.

Welche Arten der Mittelstandsfinanzie-
rung werden zukünftig gefragt sein?

Der Großteil der mittelständischen Unterneh-
men wird weiter in erster Linie auf Banken, 
Lieferanten und Leasinggesellschaften setzen. 
Factoring nimmt, wo es passt, immer mehr an 
Bedeutung zu.

Größere Mittelständler begeben sich zuneh-
mend auf den Kapitalmarkt. Als Beispiele für 
Anleiheemissionen in den letzten Jahren die-
nen hier Unternehmen wie Katjes, Seidensti-
cker oder Underberg. Auch öffentliche Finan-
zierungsmittel (Förderprogramme) stellen eine 
Alternative dar.
Quelle: FHDW, Ostwestfalen, IfM Bonn

Anmerkung

Aus einer Vielzahl von Produktverbesserungen, 
gültig für alle Branchen, gibt es zwei, die von 
der WIASS speziell für das Speditions- und 
Fuhrgewerbe verhandelt wurden. Als da sind:

>  Die Einführung der Blinddeckung (bis zu  
5 T€) in der Warenkreditversicherung, die es 
ermöglicht, ohne Prüfaufwand – unter Kos-
ten- und Zeitgesichtspunkten –  z. B. Forde-
rungen aus Aufträgen von Frachtenbörsen zu 
versichern.

>  Die Möglichkeit des Ausschnittsfactorings, 
die es erlaubt, nur Kunden mit längeren Zah-
lungszielen und -eingängen vorzufinanzieren.
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Frau Tanja 
Ammon: 

20 Jahre  
WIASS-Zuge- 
hörigkeit

Frau Tanja Ammon trat am 01.01.1993 zur 
Verstärkung unserer Kfz-Abteilung in unser 
Unternehmen ein. 

Mit einem hohen Maß an Verhandlungsge-
schick hat sie sich stets für unsere Kunden 
eingesetzt. Durch Ihr Engagement und ihre 
innovativen Ideen hat sie die Kfz-Abteilung 
maßgeblich geprägt und ist den ständigen 
Veränderungen des Marktes immer gerecht 
geworden. 1999 wurde Frau Ammon die 
Teamleitung der Kfz-Abteilung übertragen. 
Ihren Einsatz und Engagement für die Firma 
haben wir 2009 mit der Erteilung der Proku-
ra honoriert. 

Wir sind stolz auf 20 Jahre WIASS-Zugehö-
rigkeit und gratulieren Frau Ammon herzlich 
zu diesem Jubiläum. 

Nicht vorhandene Rauchmelder könnten eine Leistungskürzung 
im Schadenfall nach sich ziehen

M.B. Jährlich sterben in Deutschland rund 500 
Menschen bei Bränden. Dazu kommen etwa 
5.000 Brandverletzte mit Langzeitschäden und 
über eine Milliarde Euro Brandschäden im Pri-
vatbereich. Etwa zwei Drittel der Brandopfer 
verunglücken nachts im Schlaf. In 95 % der 
Fälle sind es nicht die Flammen selbst, die zum 
Tod führen, sondern die giftigen Rauchgase. 
Denn während des Schlafes ist der Geruchs-
sinn des Menschen nicht aktiv – das Gehör 
allerdings schon.
Ursache für die etwa 200.000 Brände im Jahr 
ist nicht nur Fahrlässigkeit. Sehr oft lösen tech-
nische Defekte Brände aus, die ohne vorsor-
gende Maßnahme zur Katastrophe führen.

Daher haben bereits elf Bundesländer eine 
Rauchmelderpflicht für private Wohnräume 
eingeführt. Dazu zählen Bayern, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Thüringen. In Nordrhein-Westfalen ist die Ge-
setzgebung in Vorbereitung. Die Gesetze zur 
Rauchmelderpflicht für Privathaushalte sind in 
den Bauordnungen der jeweiligen Bundeslän-
der festgelegt.

In Bayern müssen seit dem 01.01.2013 alle 
Neubauten oder genehmigungspflichtigen 
Umbauten Rauchwarnmelder haben. Bei Ge-
bäuden, die vor dem 01.01.2013 gebaut wur-
den, sind die Rauchmelder bis zum 31.12.2017 
nachzurüsten. Nach der Bayerischen Bauord-
nung (§ 46, Abs. 4) muss in Schlafräumen, 
Kinderzimmern, sowie Fluren, die zu Aufent-
haltsräumen führen, jeweils mindestens ein 
Rauchwarnmelder installiert sein. 

Für viele Bundesländer besteht die Rauchmel-
derpflicht schon länger. Je nach Bundesland 
besteht eine unterschiedliche Nachrüstpflicht 
für bereits errichtete oder genehmigte Woh-
nungen. 

Für den Einbau der Rauchwarnmelder ist in der 
Regel der Bauherr bzw. Eigentümer/Vermieter 
des Hauses oder der Wohnung verantwortlich.

Welche Bedeutung hat dies für den Ver-
sicherungsschutz?

Bei einem Brand sind in den meisten Fällen Er-
mittlungsbehörden mit der Aufklärung befasst. 
Stellt sich heraus, dass kein Rauchwarnmelder 
vorhanden war und dass dies nachweislich zu 
einer Vergrößerung des Schadens am Gebäu-
de oder Hausrat geführt hat, können Versiche-
rungsleistungen aus der Feuerversicherung 
gekürzt werden.

Es bleibt jedoch immer eine Einzelfall-Ent-
scheidung, in welcher Form und in welcher 
Höhe Abzüge vorgenommen werden. Doku-
mentieren Sie deshalb im eigenen Interesse 
den Einbau und die Wartung der Rauchwarn-
melder, etwa in Form von Kaufbelegen, Ins-
tallationsprotokollen oder Rechnungen von 
Fachfirmen.

Unabhängig von der Übergangsfrist zur Nach-
rüstung, empfehlen wir Ihnen, bereits heute in 
Ihrer Wohnung Rauchmelder zu installieren. 
Denn auch wenn der Sachschaden im Brand-
fall voll ersetzt wird – noch wichtiger ist, dass 
die Rauchwarnmelder Menschenleben retten 
können.

Rauchmelder werden nach  
und nach zur Pflicht!



S.H./T.E. Am 08.12.2012 machte sich das  
Kicker-Team unserer WIASS AG nach Regens-
burg auf, um bei der „FuPa-Soccergaudi“ (die 
Zweite) auch 2012 seine Fußballkünste unter 
Beweis zu stellen. 

Unter den 20 teilnehmenden Mannschaften, 
gegliedert in vier Gruppen, fanden sich unse-
re Kicker in Gruppe C mit Gegnern, wie der 
„5-Mann Armee“ oder den „Allstars“, wieder. 
Schon die Teamnamen zeigten, dass an die-
sem Tag der Spaßfaktor für unser Team im Vor-
dergrund stehen sollte.

Aufgrund des hohen Niveaus der Gruppengeg-
ner reichte es, trotz weiblicher Verstärkung, lei-
der nicht für die Finalrunde. Zwar waren es am 
Schluss nur 3 Punkte, aber zumindest konnte 
der Favorit der Gruppe ein bisschen geärgert 
werden. Am Ende waren sich aber dennoch 
alle einig: 

Es war ein tolles Turnier für das mit erhobenem 
Hauptes ausgeschiedene Kicker-Team unserer 
WIASS AG, bei dem der Spaß und die Kame-
radschaft  im Vordergrund standen. Getreu un-
serem Motto: „Mit uns bewegt sich was …!“

FuPa-Soccergaudi
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Absicherung von  
gewerblichen 
Mietkautionen
T.H. Als Mieter von gewerblichen Objek-
ten müssen die Mieter in letzter Zeit immer 
häufiger hohe Mietkautionen in Form von 
Bargeld oder Abtretung von Guthabenkon-
ten beim Vermieter hinterlegen.

Damit diese gebundene Liquidität wieder 
frei wird, besteht die Möglichkeit, eine spe-
ziell für gewerbliche Mietkautionen instal-
lierte Bürgschaftslinie zu vereinbaren. Die 
Konditionen richten sich nach der jeweili-
gen individuellen Kreditprüfung des Unter-
nehmens.

Bitte setzen Sie sich mit unserem Spezia-
listen, Herrn Thomas Hartmann, unter tha@
wiass.com in Verbindung, wenn Sie nähere
Informationen 
wünschen.  
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